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lättcr für Stadt und Land.
Beiblatt zur Oldenburger Zeitung.

Erscheint wöchentlich einmal in V- Bogen . Der Pränumerationspreis  für ras Vierteljahr dieser Blätter allein  ist
18 Grote Cour ., mit der Olvenburger Zeitung zusammen  genommen 48 Grote . — Alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Sonntag , dm 26 . Januar . 1851 . 4 .

Zur Beurtheilung des Entwurfs eines Gesetzes
bctr . die Umgestaltung der Staats - und

Gemeindebehörden.

Wer die Einflüsse kennt , unter denen unser Staats¬
grundgesetz in das Leben trat , und die Voraus¬
setzungen würdigt , welche so vielen seiner Vorschrif¬
ten als gebietende zum Grunde gelegt sind , wird
wohl kaum dem Wunsche sich entziehen können , daß
auf verfassungsmäßigem Wege eine Revision mit
demselben vorgenommen werden möge.

Wir haben schon vor geraumer Zeit in diesem
Sinne uns ausgesprochen , und seitdem in den wei¬
teren Vorgängen unseres öffentlichen Lebens keine
Veranlassung gefunden , unsere Ueberzeugung zu
ändern . Allerdings hören wir auch noch jetzt das
Geschwätz von Bevormundung und Bureaukratie,
und es mag mitunter der Eine oder der Andere
dem Mährchen von unserem geknechteten Lande noch
lauschen ; aber im Ernste glaubt Niemand daran.
Freilich zischeln Mißtrauen und Verdächtigung hie
und da noch geschäftig genug , doch jeder rechtliche
und verständige Mann weiß die schwere Stellung
unserer Staatsregierung zu würdigen und blickt mit
Vertrauen auf ihre Haltung , denn er muß es wis¬
sen und weiß es , daß eben unser Staat zu den
glücklichsten und freiesten in Deutschen Landen ge¬
hört . Unsere kühnsten Helden der Ueberschwänglich-
keit können , hätten sie auch den Muth dazu , ein
Märtyrerthum hier nicht erringen.

Aber es haben nicht allein manche Wahn - und
Trugbilder sich verloren , es ist leider zugleich auch
die allgemeine warme und lebendige Theilnahme an
den öffentlichen Zuständen unseres Landes nach und
nach so tief herabgestimmt , daß wir mit um so größe¬

rer Besorgniß erfüllt werden , je mehr wir dem
Zeitpunkt uns nähern , wo die Umgestaltung der
Staats - und Gemeindebehörden von dem Boden
der Verfassung auf das Gebiet des Lebens hinüber¬
geleitet werden wird . Dieser Moment ist da , und
jetzt , wo die Zukunft unseres großen gemeinsamen
Vaterlandes mehr denn je dem Auge auch des
scharfsinnigstigen Staatsmannes verhüllt ist , stehen
wir an der Frage unserer innern Organisation.

Unter dem Eindrücke dieser Betrachtungen haben
wir den Entwurf über die Umgestaltung der Staats¬
und Gemeindebehörden in die Hand genommen . —
Wir erkennen in diesem Entwürfe die verfassungs¬
treue Hand unserer Staatsregierung und finden
darin mit Offenheit , Umsicht und Klarheit dasjenige
niedergelegt , was als eine nothwendige Entwickelung
aus den Vorschriften des Staatsgrundgesetzes ihr
erschien.

Es gibt indessen noch einen anderen Weg , auf
verfassungsmäßiger Bahn das Ziel dieser Umgestal¬
tung zu erreichen , und ich hoffe nicht vergebens um
die Aufmerksamkeit der Leser dieser Blätter zu bit¬
ten , wenn ich sie ersuche , den nachfolgenden Bemer¬
kungen ihre Aufmerksamkeit nicht zu versagen.

Wenn in dem vorliegenden Entwürfe von unse¬
rer bisherigen Rechts - und Verwaltungs -Verfassung
abgesehen , und eine völlig neue Organisation durch¬
geführt ist , habe ich mir die Aufgabe gestellt , in
kurzen Zügen hier nachzuweisen , in wieweit die ge¬
genwärtig bestehenden staatlichen Einrichtungen un¬
seres Landes , ohne die Anforderungen deS Staats¬
grundgesetzes , die Ergebnisse der Erfahrung und
einer zuverlässigen Speculation zu verleugnen , eine
erhaltende Berücksichtigung finden können . Um die¬
sen Zweck zu erreichen , werde ich dem Stufengange



14

izxS Entsmrfs diHe Bemerkungen -anknchrfen, die
Fürstenthümeraber übergehen, da mir die dortigen
Verhältnisse nicht genügend bekannt sind. Daß
dabei jeder theoretischen Digression auSgewichen wer¬
den müsse, dürfte sich pon selbst verstehen. Um so
mehr aber werde ich den wirklichen Zustand des
Landes vor Augen haben, wie er der Erfahrung
sich darstellt und nur da unsere bisherigen Einrich-
-trmgen ganz aufgeben, rvo sie mit -den Vorschriften
dek Staatsgrundgesetzes oder den klaren Anforde¬
rungen der Atveckmäßigkeit sich nicht vereinige«
lassen.

Die Gelmeinden und ihre Behörden.
Wollten wir unS angelegen sein lassen, einen

leblosen Gegenstand mit einem Mechanismus aus¬
zustatten und mit dem Odem des Lebens in orga¬
nische Thätigkeit zu versetzen, würden wir uns ver¬
gebens bemühen. Leblos ist nun freilich die Ge¬
meinde, mit der wir uns beschäftigen, nicht, aber
das Leben hat in den innersten Kern sich zurückge¬
zogen, in das Haus und die Familie, und nur in
diesen und für diese tritt es in der Gemeinde noch
zur Erscheinung. Das eigentliche Gemeindcbewußt-
sein ist fast erstorben, der Rest von der Familie ab-
sprbirt, im Einzel- Interesse untergegangen, und es
muß ausgesprochen werden, daß der Gemeinsinnan
wirklichem Wesen verlor, je geläufiger das Wort
und je verbreiteter sein Schein ward.

So wichtig, so unerläßlich es daher ist, die Ge¬
meinden als unterste und wichtige Gliederung im
Staatsorganiömus wieder zum Bewußtsein zu er¬
heben und als lebendige kräftige Individualitäten
mit dem Staatskörper in Wechselwirkung zu ver¬
setzen, so ist doch nicht zu übersehen, daß der Ge¬
meindegeist vorläufig noch singirt und dieser Fiction
eine Form gegeben werden muß, dehnbar genug, um
den wachsenden Geist nicht zu beengen, auf der an¬
dern Seite aber auch von hinreichender Stärke, um
einer Auflösung von unten her vorzubeugen, die
unvermeidlich sein würde, wenn statt des Gemein-
geistes unreine Elemente des Gemeindelebenssich
bemächtigen sollten*). Eben so wenig dürfen wir

*) Als selche unreine Elemente brauchen wir hier nur
La« Regiment verschmitzter Schreiber, oder eines brutalen Re-
potismuö der Dorf-Magnatenu. dgl, anzudeuten. Die ganze

nws -.verhehlen, - aß der eigentlichen Gemeir- x-
(Kirchspiels-) Interessen nur wenige*), und die
Hauptsächlichsten Gegenstände der Thätigkeit der
Gemeinden der Art sind, daß der Staat ihrer eigen-
thümlichen das Ganze afficirenden Natur wegen doch
davon nicht zu weit sich zurückziehen kann, z. B.
Umzug, Schul - und Armenwesen, oder über die
Grenzen der Kirchspiele hinaus greifen, wie Deich-
«nd -Sielangelegenheiten, oder endlich vom Staate
erst entlehnt und übertragen werden müssen, wie
das ganze Gebiet der rlntern Polizei urid so vieles
Andere.

Sind wir also überzeugt, daß die Gemeinde an
der Hand einer freien Gemeinde-Verfassung sich zum
Selbstgefühl wieder heranbilden und zugleich mit
einigen Geschäftszweigen der Staatsverwaltung aus¬
gestattet werden müsse, und bekenne ich gern, daß
der vorliegende Entwurf im Ganzen weder zu weit
greift, noch hinter vernünftigen Anforderungen der
Gemeinden zurückbleibt, muß ich dabei zwei Bedin¬
gungen stellen: einmal , daß das allgemeine Wahl¬
recht aus dem Staatsgrundgesetzein die Gcmeinde-
ordnung nicht übertragen werde möge **) , und
dann,  daß die staatliche Oberaufsicht über die Ge¬
meinden durch Bildung sehr großer Aemtcr nicht
bis zur leeren Form abgeschwächt werde. — Die
Gründe wider unbeschränktes Wahlrecht liegen an
der Oberfläche des Tages. Die zweite Anforderung
möchte indessen doch etwas näher nachgewiesen wer¬
den müssen.

Wer einigermaßen mit unserem Volk und unse¬
ren Verhältnissen vertraut ist, wird über die lptufe

Wacht der Wühlerei wird -sich aus die Beherrschung der Ge-
ineindeangelegenheite» .werfe», je mehr sie in größeren Kreisen
an Einfluß verliert.

Durch die Bestimmung der Art. 28, welche die Aufhe¬
bung der bisherigen besonderen Schulachtcn innerhalb der Ge¬
meinden uitd deren Beremigmig zu einer gemeinsamen Kirch-
spietsmlgktegeuhe.it ausspricht, würde der Gerneinde-Berwaltung
noch ein sehr wesentlicher Gegenstand hsuzugefügt werden.
Die Schwierigkeiten dürfen sich aber erst zeigen, wenn die Sache
selbst angegriffen wird.

" - Welche Jilconfeguenz Darin liegt, mögen die Begrün¬
der des allgemeinen Stimmrechts verantworten. Die Ge¬
meinden  werden wenigstens erkennen, daß diejenigen Ein¬
wohner, welche nichts besttzcn und nichts beisteuern, wenigstens
über Gcldausgaben nicht verfügen dürfen.
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der allgemeinen Bildung im Lande keinen Täuschun¬

gen sich hingeben und von .einzelnen Persön¬

lichkeiten zu einem Schlüsse auf das Ganze sich

nicht Hinreißen lassen . Der Bildungsgrad unserer

ländlichen Bevölkerung steht im Allgemeinen eben

Mer dem Gefrierpunkte , und gelegentliche Aeuße-

rungen des scharfsichtigen sehr aus -gebildeten Inter¬

esses werden uns um so weniger täuschen ', als eben

sie oft mir den Mangel einer höhern Einsicht und

einer edleren Unbefangenheit aussprechen . Und glau¬

ben wir nun wirklich einer geprüften Einsicht gege n¬

über uns zu befinden , ist sie doch so häufig an Ge¬

sinnungslosigkeit oder zaghafter .Rücksicht * ) verdun¬

kelt , daß ich gegen Erfahrung und Ueberzeugung

reden müßte , wollte ich gewählten bäuerlichen Obrig¬

keiten ein Vertrauen ausdrücken oder behaupten , daß

in ihren Bezirken ihnen dasjenige Ansehen zur Seite

stehe , dessen sie zu einer festen und selbstständigen

Wirksamkeit doch so unerläßlich bedürfen . * * )

Dieser Ausspruch wird nicht befremden , sobald

wir die Erfahrungen des Lebens befragen . Denn es

liegt ja zu Tage , daß die Masse unserer Landleute,

selbst die Begüterten unserer Marschen nicht ausge¬

nommen , nur die Schule ihres Dorfes bis zum 14.

Lebensjahre besuchen , und daß nur in sehr seltenen

Fällen ein Landmann gefunden wird , der wirklich sich

angelegen sein ließe , sich weiter zu bilden . Die Ju¬

gend wächst eben so auf , und tiefer noch als die

Marsch steht bekanntlich die Geest.

Ich » ruß daher leider die Ueberzeugung ausspre¬

chen , daß solche Bürgermeister , wie der Entwurf sie

voraussetzt , in den allermeisten Gemeinden erst durch

den Dienst selbst gebildet werden müßten . Und hier

*) Die Rücksichten spielen auf dein Lande eine bei weitem

größere Rolle , als in gebildeten Kreisen , nur mit dem Unter¬

schiede , daß dort schon die Furcht vor Mißbilligung — wäre

letztere auch noch so ungerecht und unverschämt - ausreicht,

eine Entscheidung für eine Maßregel abzulchncn , die man als

gut und gemeinnützig anerkennt.

" ) Mir sind Fälle bekannt , wo Kirchspiels - Autoritäten

um einen recht strengen amtlichen Befehl mit Brüchandrohung

ansuchien , nur — um sagen zu können : ich kann nicht dafür,

,es ist Befehl dos Amts.  Noch kürzlich bat ein Wirth ; daß

ihm wom Amte bei 10 Rthlr . Brüche daß Ausschenken von

Branntwein untersagt werden möge . Solcher Curiosa könnten

Hunderte mitgetheilt werden.

hauptsächlich liegt der Grund meiner oben geäußer-

.ten Besorgiuß vor zu großen Aemtern , weil sie

diejenige Aufmerksamkeit nicht gestatten , welche die

Staatsbehörden dem neu sich gestaltenden Gemeinde¬

leben gegenüber zu beanspruchen hat , gleichwohl aber

unsere ländliche Bevölkerung nicht auf der Stufe

steht , daß wir zu einer Verwaltung aus ihrer Mitte

Vertrauen mitbringen könnten.

Freilich ist im Entwurf das Aufsichtsrecht des

Staats weit genug ausgedehnt ; es kann durch

Controle und Visitationen ausgeübt werden , aber

wir haben wohl Alle Erfahrung genug , um zu wis¬

sen , daß Controle und Visitationen , wenn sie als

die Regel auftreten müssen , eben so und besser gethan

haben würden , sich selbst an Stelle der zu visitirenden

Autoritäten zu setzen . Wie ist die Verwaltung , welche

eben so täglich , stündlich fortgeht als das Leben , in dem sie

zu schaffen , zu formen , zu leiten berufen ist , durch Visi¬

tationen zu controliren ? Ich wünsche vielmehr das

Aufsichtsrecht der Behörden auf eine stillfortwirkcnde

mehr vertrauliche als gesuchte , aber um so zuverlässi¬

ger und tiefer eingehende Kenntniß der Gemeindean¬

gelegenheiten und Persönlichkeiten zu gründen , eine

officiell sich ankündigendc , schroff hervvrtretende Con¬

trole aber um so mehr zu vermeiden , als eben sie

dazu beitragen müßte , Staatsbeamte und Gemein¬

den noch weiter von einander zu scheiden . Und auf

dieser Ansicht gründet im Wesentlichen sich mein

Wunsch , die jetzigen Amtsbezirke mit nur geringer

Ausnahme beizubehalten , wie unten li . II. 1 . näher

dargestellt werden wird.

ö . Die Staatsbehörden.

1 . Die Justizbehörden.

Die Trennung der Justiz von der Verwaltung,

die Errichtung von Friedensgerichten , Anklageproceß

und Schwurgericht , Oeffentlichkeit und Mündlichkeit,

Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit imd deö

privilegirten Gerichtsstandes sind staatsgrrmdgesetzlich

geboten . Diese sind die Bestimmungen , welche bei

der Aenderung in der Organisation des Gerichts¬

wesens Berücksichtigung finden müssen . —

Da Justiz und Verwaltung getrennt werden

sollen , geht die bisherige Gerichtsbarkeit der Aemter

so wie ihre sriödensrichterliche und polizeigerichtliche

Thätigkeit auf
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Frieden sgerichte
über . Diese würden meines Erachtens in streitigen
Sachen eine Kompetenz bis zu 100 Thlr . ; in liqui¬
den auch das bedingte Mandat , — S . die Motive
S . 98 — den Sühnversuch allgemein , die polizei¬
richterliche Function und Acte der freiwilligen Ge¬
richtsbarkeit — neben Notaren — haben und in
Vormundschasts - und Untersuchungssachen dieselbe
hülfsamtliche Stellung einnehmen müssen , welche bis
jetzt die Aemter haben . Die Amtsauctionatoren tre¬
ten zu den Friedensgerichten in das Verhältnis in
welchem sie bis jetzt zu den Aemtcrn stehen . Der
Sitz des Friedcnsgerichts wäre der Amtsort , und
im Amthause *) ein Geschäftszimmer dafür abzuge¬
ben , wogegen die zweiten Beamten (Auditoren , Asses¬
soren ) als solche cingehen und als Friedensrichter
eintreten . Die Protocollführung hätte in der Regel
der Friedensrichter — unter Aushülfe der Amts-
hülfsprotokollisten — mit den Registratur - und den
Sportelngeschäften des Friedensgerichts selbst zu
übernehmen . Die Expedition würde dem Amts¬
schreiber mit obliegen , wenn der Friedensrichter nicht
vorziehen sollte , einen eigenen Schreiber zu halten,
die Botendienste dem Amtsboten . **)

Zn den staatsgrundgesehlichen Normen liegen
aber keine Gründe vor , die

Landg erichte
auf nur 3 zu beschränken . ***) — Allerdings darf ich
voraussctzcn , daß bei der im Entwurf vorliegenden
Eintheilung des Herzogthums in 3 Gerichtsbezirke
alle Bedenken , welche dieser entgegenstehen , zur
Sprache gekommen und geprüft sind . Aber ich
fürchte doch , daß die Rücksichten auf die jetzt beste¬
hende Einrichtung und die wirklichen Bedürfnisse

An Orten , wo neben dem Amte auch ein Landgericht

seinen Sitz hat , vielleicht zweckmäßig im Landgerichtsgebäude,
wie in Oldenburg , Delmenhorst , Jever , Varel , Vechta , Clop¬
penburg . Hier könnte vielleicht ein Mitglied des Landgerichts
zugleich Friedensrichter sein.

" ) Die Städte Oldenburg und Jever erhalten mit den
dortigen Aemtern dasselbe Friedensgericht.

" *) Der Entwurf überläßt Zahl und Begrenzung der
Landgerichtsbezirke der Verordnung , die Motive (S . Ivü ) neh¬
men an , daß drei Landgerichte ausrcichen , und diese sollen dem
Vernehmen nach zu Oldenburg , Varel und Vechta ihren Sitz
haben.

und Wünsche dieses Landes zu sehr im Hintergründe
gehalten worden sind . Wenn die Motive dafür her¬
vorheben , daß in unbedeutenden Sachen für die Be-
que mlichkeit der Rechtsuchenden durch Friedensrich¬
ter gesorgt ist , habe ich dagegen zu bemerken , daß
die jetzigen Aemter im Wesentlichen die Friedensrich¬
ter des Entwurfs vertreten *) , und wenn sie ferner
Gewicht darauf legen , daß die Justiz nur durch Ge¬
richte in größeren Bezirken und stärkerer Besetzung
würdig und gut administrirt werden könne , dürfen
wir doch , was man auch gegen unsere Rechtspflege
zu erinnern haben mag , schwerlich der Einrichtung
unserer jetzigen Gerichtsbezirke beimessen . Das Ue-
bel liegt vielmehr in unserer Prozeßform,  und
vielfach in der Prozeßleitug  und einem exorbi-
nanten Fristenwesen.  Die Motive des Entwurfs
beweisen zuviel , denn nach ihnen müßte man ein
Gericht erster Instanz für das ganze Herzogthum
wünschen . Ich möchte daher die Aufmerksamkeit
wieder auf die bestehenden Gerichtskreise und neben¬
bei auf die Interessen der Ortschaften richten , welche
zum Theil in ihrer Existenz bedroht sind , und bit¬
ten , die Verhältnisse aller diesen Gerichten angehö¬
renden , zum Theil mit Grundstücken angesessenen
Personen und die nothwendig werdenden Pensioni-
rungen nochmals zu erwägen , und die außerordent¬
liche Erschwerung der Rechtsverfolgung zu würdigen,
welche durch solche Entfernungen vom Gerichtssitze
wie z. B - von Minsen und der goldenen Linie nach
Varel verbunden sein müßte . Diese Momente wie¬
gen aber meines Erachtens so schwer , daß sie nur
vor ganz außerordentlichen und in ihren Resultaten
klar vorliegenden Rücksichten auf das Wohl des
ganzen Landes oder vor gebietenden Vorschriften
des Staatsgrundgesetzes zurücktreten dürsten.

Da indessen m . E . idie Auflösung der vorhan¬
denen sieben Gerichtsbezirke weder dem Znterresse
der Rechtspflege , also des Landes , entspricht , eben
so wenig vom Lande gewünscht wird , noch aus den

(Fortsetzung im Beiblatt .)

*) Es sei denn , daß wirklich eine Förderung der Rechts¬
pflege , durch vermehrte Rechtssicherheit und abgekürzte Dauer
der Prozesse , von einer Erweiteruug der Gcrichtsbezirke , mithin
größerer Entfernung der Parteien vom Richtersitze , mit klaren
Gründen nachzuwcisen wäre , was doch in den Motiven m . E.

nicht geschehen ist.
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Vorschriften des Staatsgrundgesetzes abgeleitet wer¬
den kann würde ich die Beibehaltung der Land¬
gerichtsbezirke unter Vereinigung des Amtsgerichts
zu Varel mit dem Kreise Neuenburg und die Verle¬
gung des Gerichts nach Varel unbedenklich empfehlen.

Dabei würden den Landgerichten Vormundschafts-
Hypotheken und Depositenwesen verbleiben , rcsp.
wieder beizulegen und die Vorschriften des Staats¬
grundgesetzes über Oeffentlichkeit und Mündlichkeit
des richterlichen Verfahrens und Anklageprozeß durch
die Gesetzgebung in Wirksamkeit zu setzen sein.

Die Einrichtung
des Obergerichts

will ich hier übergehen , da sie zu besonderer Be¬
sprechung mir keine Veranlassung bietet.

ll . Die Verwaltungsbehörden.
1. Die Amts oder Kreisverwaltung.

Die bisherigen Amtsbezirke werden bis weiter
beibehalten , mit folgenden Ausnahmen.

Die Stadt Oldenburg bildet einen Verwaltungs¬
und Polizeibczirk nach Art . 110 . des Entwurfs.
Die Stadt Jever desgleichen . Das Amt wird voy
Bockhorn nach Ncuenburg verlegt und erhält im
dortigen Schlosse seinen Sitz . *) Die Stadt Del-
menhorst ' i' wird mit dem Amte vereinigt . Die Herr¬
schaft Jever wird in zwei Aemter getheilt:

!>. Amt Jever mit den Kirchspielen : Cleverns,
Sandel , Sillenstede , Schortens , Westrum , Sande,
Neuende , Heppens , Wiefels , Waddewarden
und Pakens , 8824 E.

b. Amt Hohenkirchen mit den Kirchspielen : Tet¬
tens , Middoge , Hohenkirchen , Wangeroge,
Minsen , Wiarden , Wüppels , Oldorf , St . Joost,
6980 E.

Der Amtssitz bliebe des dort befindlichen Amthau¬
ses wegen einstweilen in Tettens . Auch würde man
noch wohl einige andere Aemter vereinigen können:
z. B . Delmenhorst mit der Stadt Delmenhorst und
dem Amte Ganderkesee.

Besetzung des Amts.
Ein Amtmann , der zur Besorgung der Expedi¬

tion die erforderlichen Schreiber anstellt und besol¬
det , auch zur Protokollführung beeidigen lassen und
mit der Cataster - und Registerführung und Registra¬
tur unter eigner Verantwortlichkeit beauftragen kann,
wogegen zweite Beamten und Registratoren nicht
angestellt werden . — Amtseinnehmer und Amtsbote
wie bisher.

Gehalte wie bisher , doch müßte dem Amtmann
obliegen , gegen eine angemessene Vergütung aus
der Landeskasse , zwei Dienstpferde zu halten und

*) In Bockhorn ist kein Amthaus , Überbein würde Neuen¬
burg durch diese Verlegung für die Entziehung des Landge¬
richts einigen Ersatz durch Amt und Friedensgericht erhalten.

die Fuhrkosten in Angelegenheiten der Commüne
und Privaten der Landeskasse zu berechnen.

Uebrigens wie im Entwürfe , wo m . E . die Ein¬
heit und Energie des büreaukratischen Systems mit
der Besonnenheit und Sicherheit einer kollegialischen
Verwaltung , durch Theilnahme der Kreisabgeordne¬
ten in den wichtigsten Fällen , vermittelt worden sind.

2 . Die Central - Verwaltung.
Hier bieten drei Organisationsformen sich dar:

1. die Beibehaltung der oberen Verwaltungsbe-
bchörden und deren Nebcnzweigc,

2 . die Vereinigung derselben in eine Regierung
nach Preußischem Vorbilde,

3. die Uebertragung ddr Funktionen derselben
auf das Staatsministerium,

und alle drei lassen mit den Vorschriften des Staats¬
grundgesetzes sich vereinigen . Er muß also diejenige
gewählt werden , welche wesentliche Vorzüge hat.

Zu 1. So wünschenswerth eS an sich auch hier
sein müßte , möglichst das Bestehende in die neue
Staatsform mit hinüber zu nehmen , so wenig kann
es bei reiflicher Erwägung einem Kenner unserer Ver¬
waltungs -Verhältnisse einfallen , die in den unteren
Berwaltungsstufen bei einer Behörde zusammcnge-
faßten Geschäftszweige in der höheren Stufe wieder
zu zersplittern und verschiedene Behörden damit
auszustatten . Die Unzuträglichkeit der bisherigen
Einrichtung der oberen Verwaltungsstellen kann
weder dem Lande noch dem Staatsdiener entgangen
sein , und es wird daher einer Ausführung hier nicht
bedürfen.

Zu 2 . Wenn der Preußische Staat diejenigen
Geschäfte , welche jetzt unseren oberen Verwaltungs¬
behörden und deren Nebenzweigen obliegen , nach
Regierungsbezirken in Regierungs -Collcgien vereinigt
und in diesen wieder verschiedenen Abteilungen zu¬
weist , dürfen wir aus dieser Organisation einer
großen Monarchie keine Schlüsse der Zweckmäßigkeit
für unser Herzogthum ableiten . — Es liegt viel¬
mehr in der Natur der Sache , daß die Obcrbchörde
eines Landes um so mehr Ansprüche auf Vertrauen
machen dürfe , je weniger sie von dem Leben , wel¬
ches sie ordnend und bestimmend zu leiten berufen
ist , sich zurückzieht und um so größere Sicherheit
biete , je mehr sie im Stande ist, ohne Vermittelung
die Verhältnisse aufzufassen und mit eigener , nicht
abgeleiteter , Kenntniß sie zu durchdringen . —

Wo dieses Ziel durch die Organisation zu er¬
reichen ist , muß es selbstredend angestrebt werden,
und daß ein Land wie unser Herzogthum , welches
kaum die Bevölkerung eines Preußischen Regierungs¬
bezirks zählt , noch einer Mittelstufe zwischen den
unteren Behörden und dem Staatsministcrium be¬
dürfe , wird schwerlich begründet werden können.

Ganz anders läge die Sache , wenn wir eine
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Regierung nach Art der Preußischen bereits hätten,
und es sich lediglich darum handelte, dieselbe beizu¬
behalten oder in die höchste Centralstclle zu verlegen.
In diesem Falle möchte man allerdings in der Lage
sich befinden, eine solche Einrichtung einstweilen noch
beizubehalten. Wo aber, wie hier, die Ucberzeugung
vorherrschen muß, daß, wenn das Werk einer neuen
Organisation unternommen werden soll, die jetzigen
obern Verwaltungsstellen nicht beibehalten. werden
können, dürfte man bei eintretcnder anderweiter Or¬
ganisation diejenige Form wählen, welche den Eigen-
thümlichkeiten und Bedürfnissen des Landes am
besten entspricht.

Zu 3. Diese Form wäre m. E. die im Ent¬
würfe vorliegende höchste Centralstelle. Bei dem
ersten Blicke mag es auffallen, wenn ich der Central¬
verwaltung zumuthen muß, mit so vielen Aemtern
unmittelbar zu verkehren. Bei näherer Erwägung
wird jedoch nicht übersehen werden, daß die Beam¬
ten, je mehr sie im Stande sind, die Verhältnisse
ihrer Bezirke zu durchdringen, auch um so zuver¬
lässigere Organe der Staatsregierung sein werden.
Und vor dieser Rücksicht dürfte auch die Besorgniß
in den Hintergrund treten, daß der geschäftliche
Verkehr der obersten Staatsstelle mit den Aemtern
durch die Zahl der letzteren zu sehr erschwert wer¬
den möge. Diese Besorgniß ist dagegen m. E. bei
näherer Auffassung der Sache wohl nicht begründet,
indem durch die Zulassung mehrerer Aemter die
Geschäfte selbst sich vermehren werden.

Schlußbemerkungen.
Indem ich mich bemühte, die jetzige Eintheilung

der Aemter möglichst zu retten und die Friedensge¬
richte mit denselben hinsichtlich des Orts zu verbin¬
den, darf ich dafür noch auf folgende Momente auf¬
merksam machen:

1) Durch die Beibehaltung der jetzigen Amtsbe¬
zirke wird die Gemeinde- und Staatsverwaltung
vor den Gefahren einer ganz unbewährten*) Ein-

Alle welche einigermaßen in der Sache sind, werden
die im Entwürfe vorliegende Gemeinde- und Kreisverwaltung
mit mir unbewährt  nennen, da sie noch nirgend zur Wirk¬
samkeit gelangt ist. Aehnliche Einrichtungen in Deutschland
sind kaum älter als unser Entwurf. In England  aber —
wo man gerne die Selbstverwaltung in infinitum voraussetzt—
haben die Friedensrichter, Beamte unseren Verwaltungsämtern
zu vergleichen, und vom Könige ohne Mitwirkung der Ge¬
meinden angestellt, in ihren Bezirken eine Macht in Communal-
sachen, wie wir sie bei uns gar nicht kennen, z. B. in Bezie¬
hung auf Verwaltung des Gemeindevermögens, des Armen¬
wesensu. s. w. Frankreich  seufzt unter der Tyrannei der
Centralisation, vermöge welcher auch die unbedeutendste Commu-

richtung gesichert, nichts destoweniger aber doch an
der Erfahrung geprüft, in wieweit der Staat es
wagen darf, von den der Gemeinde anvertrauten
Geschäftszweigen in weitem Kreise sich zurückzuzic-
hen, also größere Amtsbezirke zu bilden. Sollte
sich dann, was in einigen Jahren zu beurtheilen
sein wird, die Hoffnung auf eine umsichtige und ge¬
sinnungstüchtige Gemeindeverwaltung durch die
Bürgermeister bewähren, kann man die Amtsbezirke
nach Zweckmäßigkeit und Bedürfniß vergrößern, und
auf Erfahrung sicher basiren, was jetzt lediglich
nur auf Hoffnung und Speculation beruht. Würde
aber, was nicht unmöglich ist, bei einer etwaigen
Verfassungsrevision, der Wunsch des Landes dahin
sich aussprechen, die .jetzige richterliche Competenz
der Aemter wieder herzustellcn, und ihnen vielleicht
das Vormundschaftswesen und Hypothekenwesen noch
beizulegen, wären dazu die Elemente sogleich zur
Hand.

2. Die Vereinigung des Friedensgerichts in dem¬
selben Orte, ja in demselben Gebäude mit dem Ver¬
waltungsamte, bietet alle die Vortheile einer außer¬
ordentlichen Bequemlichkeitfür die Eingesessenen
dar, worauf die Popularität der jetzigen Uemterver-
fassung im Lande beruht.

nalsache vor km Präfeetm oder nach Paris zur Entscheidung
gelangt. Ja selbst nach rem nunmehr vorliegenden Entwürfe
über die administrative Organisation Frankreichs, ist die aller-
strengste Centralisation das leitende Princip. Selbst die Er¬
nennung der Flurschützcn und der Gemeindebeamten, Feststel¬
lung der Weggelder und Marktgebühren und ähnliche Kleinig¬
keiten solle» hiernach den Cvmmunalbehörken entzogen werden.
Die Maires und Adjunctcn werden vom Präsidenten der Re¬
publik ernannt, der Präsect kann sie suspendiren, der Präsident
sie absetzen.

Erklärung.  Der Verfasser des Aufsatzes„Zeichen der
Zeit" in -Nr. 3. d. Bl . hat in sofern, wie er hicmit bereitwil¬
lig anerkennt, dein Abg. Mölling Unrecht gethan, als er irr¬
tümlich annahm, der Antrag komme zum ersten Male vor;
ein Jrrshum, der dadurch möglich war, daß der Bericht die
Aufmerksamkeit nicht gefunden hatte, die der Debatte zugewen-
dct war.

.Kirchennachricht.
Sonntag, den 26. Januar predigen in der Lambertikirche:
Frühpredigt: Herr Pastor Gröning. Ans. 8'/ , Uhr.
Hauptpredigt: „ Assist.-Pred. Gramberg. „ kO „
Bibelstundc: „ Kirchenrath Claußen. „ 3 „

(l . Mos. Cap. 1, 27. bis Cap. 2, 3.)
Die Wochengcschäfte übernimmt vom 26. Januar bis 1.

Februar: Herr Pastor Gröning.

Rcdaeteur : H. Rüder. Verlag und Schnellpressendruckvon Gerhard Stalling i» Oldenburg.
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Preußens Politik.

Lange hat nichts in Berlin so viel Aufsehn er¬

regt , als folgende zwei kurz nach einander erschiene¬
nen Schriftchen : „Unsere Politik " (bei Schneider

u . Comp .) und „Vier Wochen auswärtiger Politik"

(bei Veit u . C .) .
Wenn von zwei äußersten Richtungen eine dritte

in der Mitte liegende heftig angefeindct wird , wie

dies der constitutionellen Partei von Seiten der

Demokratie und der Reaction widerfährt , so kann

die angegriffene sich damit trösten , daß sie eben des¬

wegen den beiden Extremen verhaßt sei , weil sie

zwischen beiden die richtige Mitte halte . Sie kann

daher auch früher oder später auf eine gerechte

Würdigung und Anerkennung hoffen , da im Fort¬

gange der Zeit die Einseitigkeiten sich selbst vernich¬

ten müssen . Wenn aber von zwei Standpunkten

aus , von denen jeder in sich eine gewisse Konsequenz

enthält und jeder in seiner Art eine geschichtliche

Berechtigung für sich anzuführen hat , ein politisches

System gleichermaßen verurtheilt , der Halbheit , der

Znconsequenz , der Unfähigkeit angeschuldigt wird,

so steht es um ein solches System jedenfalls bedenk¬

lich , zumal wo es sich um auswärtige Politik han¬

delt , bei welcher Consequenz die erste aller Tugenden

und ein consequent durchgeführtes , wenn auch an

sich schlechtes System in der Regel immer noch

mehr werth ist , als das beste , wenn dieses durch

Znconsequenz und Schwäche in der Ausführung

verdorben wird . Herr v . Manteuffel erfährt ein

solches Schicksal in den beiden Schriftchen , welche

beide ihrem Ursprünge nach auf eine außerhalb der

gewöhnlichen schriftstellerischen Kreise liegende Region

zurückgeführt werden . Beide , wie wir schon andeu¬

teten , stehen auf einem ganz verschiedenen Stand¬

punkte : Die Schrift „ Unsere Politik " aus jenem

sogenannten specisisch - preußischen , welcher statt des

„Aufgehens Preußens in Deutschland " ein sich Zu¬

rückziehen desselben in und auf sich selbst für die

allein richtige Politik hält , dabei anknüpfend an die

Traditionen der heiligen Allianz ; die andere Schrift:

„Vier Wochen auswärtige Politik " auf dem ganz

entgegengesetzten , der aber vielleicht mit besserem

Recht den Namen eines echt preußischen verdient,

wonach Preußens Stärke und Bedeutung als Groß¬

macht lediglich in der expansiven Kraft einer fort-

und voranschrcitenden Politik , eines engen Ber-

wachsens namentlich mit den norddeutschen kleineren

Staaten und einer im Bunde mit England durch¬

zuführenden entschiedenen Stellung zwischen Rußland

und Frankreich beruht . Auch diese Ansicht stützt sich

auf Traditionen , — auf die Politik Friedrichs des

Großen , auf die Politik , zu welcher man ( wenigstens

in Betreff der inner » Entwickelung ) i. Z . 1807

zurückzukehrcn schien , leider ohne ihr treu zu bleiben.
Daß die preußische Politik in den letzten drei

Zähren nicht die Bahn eingehalten hat , welche der

Verf . von „ Unsere Politik " als die allein heilsame

empfiehlt , ist bekannt , bekannt aber ist auch , daß sie

eben so wenig mit Aufrichtigkeit und Konsequenz die

zweitgenannte gewandelt ist. Gerade diese schielende,

nach zwei Seiten hin liebäugelnde , abwechselnd bald

dem einen , bald dem andern Ziele sich annähernde

und doch keines festhaltende , nur in der Znconsequenz

consequmte Politik hat das viele und unermeßliche

Unglück verschuldet , welches in diesen drei letzten

Zähren über Deutschland gekommen , sie hat Preußen

in jene unwürdige , aller Macht , alles Einflusses , ja

aller Ehre baare Stellung versetzt , in welcher es
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